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Bebauungsplan Nr. 91 3. Änderung Würdigung Stellungnahme Staatliches 
Bauamt Freising 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Staatliches Bauamt Freising vom 25.11.2025 
   



 



 



 



 

    
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Einwendungen beziehen sich auf die jüngste Verkehrsuntersuchung. 
Das Staatliche Bauamt hatte dazu noch offene Fragen bezüglich des zugrunde gelegten 
Verkehrsmodells und des Prognosehorizonts. Das Gutachten wurde um die gewünschten 
Betrachtungen ergänzt und mit dem Staatlichen Bauamt abgestimmt.  
 
Das Gutachten kommt zu folgendem Ergebnis: 
Mit dieser Verkehrsuntersuchung wird der Nachweis erbracht, dass der durch die geplante 3. 



Änderung des bestehenden Bebauungsplans "Gewerbegebiet Römerweg" künftig zu 
erwartende Gesamtverkehr im Prognose Planfall 2037 vom Knotenpunkt Münchner Straße/ 
Bajuwarenstraße im Bestandsausbau in der Einzelbetrachtung leistungsfähig abgewickelt 
werden kann. Auch unter Berücksichtigung der Koordinierung der drei Knotenpunkte an der 
Münchner Straße (St 2350) (Einmündung des Römerwegs, Einmündung der 
Bajuwarenstraße, Autobahnanschluss "Freising Süd") sind im Zusammenhang mit der 
Bebauungsplanänderung keine Maßnahmen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit 
erforderlich. Die geplante Änderung des Bebauungsplans wird in der vorliegenden Form aus 
verkehrlicher Sicht als verträglich eingestuft. 
 
Der Bebauungsplan enthält bereits das geforderte Verbot von Zugängen und Zufahrten zur 
Staatsstraße. 
 
Die übrigen Hinweise (Entwässerung, Bepflanzung, Lärm-, Staub-, Abgasimmissionen) 
werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Entwässerung der Staatsstraße wird durch die Bauleitplanung nicht beeinträchtigt.  
 
Die mögliche Bepflanzung auf den Baugrundstücken befindet sich in ausreichendem 
Abstand zur Staatsstraße. Zudem ist das Baugrundstück noch durch eine im Eigentum der 
Gemeinde befindliche Fläche getrennt, wodurch zusätzlicher Abstand vorhanden ist. 
 
Die Emissionen von der Staatstraße sind bekannt. Eine Beteiligung des Staatlichen 
Bauamtes an möglichen Lärmschutzmaßnahmen wird nicht erwartet. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. 
 
Die abgestimmte Verkehrsuntersuchung ist als Anlage der Begründung beizufügen. 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
 
 
 
 
 


